	Rousseaus Identitätstheorie





Aufgaben:

1. Beschreibe den Naturzustand nach Rousseau .

2. Erläutere das Menschenbild vor und nach Gründung des Gemeinwesens.

3. Erkläre Rousseaus Gesellschaftsvertrag und seine Konsequenzen sowohl für Staat als auch für das Individuum.

4. Mache den Unterschied zwischen „volonté génénerale“ und „volonté de tous“ klar (vgl. auch Abb. 2).
5. Erläutere die (optimale) Form der Willensbildung, gehe dabei auf den Begriff „Identitätstheorie“ ein (vgl.auch Abb.2).

Notierhilfe:
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1. Der Gesellschaftsvertrag [Gesellschaftsvertrag I,6 u. I,8]


Ich nehme an, dass sich die Menschen bis zu einer Stufe emporgeschwungen haben, wo die Hindernisse, die ihrer Erhaltung in dem Naturzustand schädlich sind, durch ihren Widerstand die Oberhand über die Kräfte gewinnen, die jeder Einzelne aufbieten muss, um sich in diesem Zustand zu behaupten [...] Da nun die Menschen unfähig sind, neue Kräfte hervorzubringen, sondern lediglich die einmal vorhandenen zu vereinigen [...], so haben sie zu ihrer Erhaltung kein anderes Mittel, als durch Vereinigung eine Summe von Kräften zu bilden, die den Widerstand überwinden kann und alle diese Kräfte [...] in Einklang wirken zu lassen.


[Die] Schwierigkeit  [...] meiner Betrachtung [...] lässt sich in die Worte zusammenfassen:


„Wie findet man eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermögen jedes Gesellschaftsmitgliedes verteidigt und schützt und kraft dessen jeder Einzelne, obgleich er sich mit allen vereint, gleichwohl nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie vorher?“ Dies ist die Hauptfrage, deren Lösung der Gesellschaftsvertrag gibt.


Scheidet man [...] vom Gesellschaftsvertrag alles aus, was nicht zu seinem Wesen gehört, so wird man sich überzeugen, dass er sich in folgende Worte zusammenfassen lässt:


„Jeder von uns stellt gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des allgemeinen Willens und wir nehmen jedes Mitglied als untrennbares Teil des Ganzen auf.“


An die Stelle der einzelnen Person jedes Vertragschließenden setzt solcher Gesellschaftsvertrag sofort einen geistigen Gesamtkörper, dessen Mitglieder aus sämtlichen Stimmabgebenden bestehen und der durch eben diesen Akt seine Einheit, sein gemeinsames Ich, sein Leben und seinen Willen erhält. Diese öffentlich Person [...] heißt jetzt Republik oder Staatskörper.


Der Übergang aus dem Naturzustand in den bürgerlichen bringt in dem Menschen eine sehr bemerkbare Veränderung hervor [:] Die Stimme der Pflicht [verdrängt] den physischen Antrieb und das Recht der Begierde, so dass [...] der Mensch [...] seine Vernunft um Rat zu fragt, bevor er auf seine Neigungen hört [...] Der Verlust, den der Mensch durch den Gesellschaftsvertrag erleidet, besteht in dem Aufgeben seiner natürlichen Freiheit [...] Sein Gewinn äußert sich in der bürgerlichen Freiheit und in dem Eigentumsrecht auf alles, was er besitzt.


2. Die Rechte des Staatsoberhauptes und der allgemeine Wille [dito I,7 u. II,3]


Das Staatsoberhaupt nun, das nur aus den Einzelnen, aus denen er besteht, gebildet wird, hat und kann kein dem ihren zuwiderlaufendes Interesse haben; folglich bedarf die oberherrliche Macht den Untertanen gegenüber keiner Bürgschaft. Anders jedoch die Stellung der Untertanen dem Staatsoberhaupte gegenüber, das trotz des gemeinschaftlichen Interesses keine Bürgschaft finden würde, wenn es nicht Mittel fände, sich ihrer Treue zu versichern.


In der Tat kann jeder einzelne Mensch einen besonderen Willen haben, der dem allgemeinen Willen, den er als Staatsbürger hat, zuwiderläuft oder mit dem er noch nicht überall im Einklang steht [...] Sein besonderes Interesse kann ganz andere Anforderungen an ihn stellen als das gemeinsame Interesse [...]


Damit demnach der Gesellschaftsvertrag keine leere Form sei, enthält er stillschweigend folgende Verpflichtung [...]; sie besteht darin, dass jeder, der dem allgemeinen Willen den Gehorsam verweigert, von dem ganzen Körper dazu gezwungen werden soll; das hat keine andere Bedeutung, als dass man ihn zwingen werde, frei zu sein.


Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, dass der allgemeine Wille [volonté générale] beständig der richtige ist und immer auf das allgemein Beste abzielt; daraus folgt jedoch nicht, dass Volkbeschlüsse immer gleich richtig sind. Man will stets sein Bestes, sieht jedoch nicht immer ein, worin es besteht.


Oft besteht ein großer Unterschied zwischen dem Willen aller [volonté de tous] und dem allgemeinen Willen; letzterer geht nur auf das allgemein Beste ein, ersterer auf das Privatinteresse und ist nur eine Summe einzelner Willensmeinungen. Zieht man nun von diesen Willensmeinungen das Mehr und Minder, das sich gegenseitig aufhebt, ab, so bleibt als Differenzsumme der allgemeine Wille übrig [...]


Wenn sich indessen Parteien [...] bilden,  [dann kann] man sagen, dass nicht mehr so viele Stimmberechtigte wie Menschen vorhanden sind, sondern nur so  viele, wie es Vereinigungen gibt. Die Differenzen werden weniger zahlreich und führen zu einem weniger allgemeinen Ergebnis [...] Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von Wichtigkeit, dass es im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur für seine Überzeugungen eintreten soll.


Zitiert nach: Gemeinschaftskunde Gymnasium. 11. Schuljahr, Paderborn 1985 [Schöningh], S. 54ff.
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